
BERICHT AN DEN NATIONALRAT 

A. Vorbemerkungen 

Auf der 81. Tagung der Internationalen Arbeitskonferenz, die vom 7. bis 24. 

Juni 1994 in Genf stattgefunden hat, wurden am 24. Juni 1994 das 

Übereinkommen (Nr. 175) über die Teilzeitarbeit 
und die 
Empfehlung (Nr. 182) betreffend die Teilzeitarbeit· 
angenommen. 

Der amtliche deutsche Wortlaut der angeführten internationalen Urkunden ist 
in der Anlage angeschlossen. 

Nach Artikel 19 der Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation, BGBl. 
Nr. 223/1949, ist jedes Mitglied verpflichtet, die von der Internationalen 
Arbeitskonferenz angenommenen internationalen Urkunden binnen 18 Monaten 
nach Schluß der Konferenz den zuständigen Stellen im Hinblick auf ihre Ver­
wirklichung durch die Gesetzgebung oder durch andere Maßnahmen vorzulegen 

und den Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes über die getroffenen 
Maßnahmen in Kenntnis zu setzen. 
Diese Verpflichtung - die für alle jeweils von der Internationalen Arbeitskon­
ferenz angenommenen Übereinkommen und Empfehlungen besteht - gilt auch 
dann als erfüllt, wenn in den Fällen, in denen eine.Ratifikation nicht möglich 
oder vorgesehen ist, dem Nationalrat ein Bericlit zur Kenntnis gebracht wird, in 

dem die gegenwärtige Rechtslage in Beziehung auf die Forderungen oder Vor­
schläge der Urkunden dargestellt wird. 
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13. Die intenwf,1Qna1t?n Urkunden 

Das Übereinkommen gilt grundsatzlieh flir alle Teilzeitarbeitnehmer, wobei 

vcrubergehend von Kurzarbeit betroffene .f...rbeitnehmer nicht als Teilzeit­

arbeitnehmer angesehen werden. Ausgenommen \verden können 

- besondere Gruppen von Arbeitnehmern oder Betrieben, für die die Anwendung 

des Übereinkommens besondere Probleme von erheblicher Bedeutung auf­

werfen würde; weiters 

- Teilzeitarbeitnehmer, deren Arbeitszeit oder Verdienst bestimmte Schwellen­

werte unterschreitet, von gewissen gesetzlichen Systemen der Sozialen Sicher­

heit sowie von Maßnahmen in bestimmten arbeitsrechtlichen Bereichen. 

In den Berichten über die Durchführung des Übereinkommens hat der Ratifi­

kant diese Ausnahmen immer wieder darzulegen und zu begründen sowie mit­

zuteilen, ob eine Ausdehnung des Schutzes auf die ausgenommenen Arbeit­

nehmer erwogen wird. 

Das Übereinkommen sieht eine Gleichbehandlung der Teilzeitarbeitnehmer mit 

vergleichbaren Vollzeitarbeitnehmem in folgenden Bereichen vor: 

- Vereinigungsrecht, Recht zu Kollektivverhandlungen und Recht als Arbeit-

Ilchmervertreter tätig zu sein; 

- Arbeitsschutz; 

- DiskrLrninicru:ng in Bescl'äftigung und Beruf; 

- Grundentgelt (berechnet auf Stunden-, Leistungs- oder Akkordbasis); 

- gesetzliche Systeme der Sozialen Sicherheit; 

- MutterBchutz· , 
- Beendigung des ArbeiLsverhältni~ses; 

- bezahlter .Jahresurlal1b und beza};j:t~ Feü::fL:igt, 

~ krankheitsbedjngte Abwesenheit vom Arbu!:splat z. 

Die weiteren Bestimmungen des Übereinkommens enthalten Defmitionen bzw. 

Vorschriften bezüglich günstigerer Normen für Teilzeitarbeitneluner in anderen 

lAO-Übereinkommen, Zugang zur Teilzeitarbeil, Wechsel zwischen Vollzeit- und 

Teilzeitarbeit sowie über Mittel und Methoden der innerstaatlichen Durchfüh­

nlng der Übereinkommensbestimmungen. 
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bindung mit jenen cie~ :, tJ'T2Ul.lC',rl111k,> 'HTU.K '- ,.::hUf[l \\ erden sollten. pni hilt 

nähere Vorschlä;!f:.' fl~J ',,]\\(~~ .. c v(jr G~'n /\~·t;sltgc:hcnl zu f !'dTc-nae) weitere 

Maßnahmen zur \r:~" 
r" . 1 1 

J ~l:'~~_\j·, ,1~~;;L.:'1~nl)Xlll;.pr a.rl O'L.1n 

"erg'lel'c·l-lhar"el" '\ ,-.;' "",C, 1. "".-·'l"!,l_·'!l',lt·1J',·"j,··~r v " ~. < ' ,.-" ",' . -.. 

heit w1d des .··'u .. b[:~t,,;. 

Von den befragten 2enuclstellen des Bundes traten das Bundesministerium für 

Umwelt, Jugend und Familie und die Btmdesmlllisterin für Frauenangelegen­

heiten und für Verbraucherschutz für die Ratifikation ein. 

Das Bundeskanzleramt u::1d das Bundesministerium für Finanzen äußerten 

zwar keine Bedenken gegen eine Ratifikation. \viesen jedoch darauf hin, daß das 

Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 Teilzeitbeschäftigung nicht vorsieht und diese 

nur in begründeten Aus'lahmefällen zuläßt. 

Das Bundesministerium fÜl" wirtschaftliche Angelegenheiten lehnte eine Ratifi­

kation ab. Der Grund is: \".3. die Befürchtung. daß durch die Bestimmungen des 

Übereinkommens uber die Schwellenwprte Druck zur Senkung der Geringfügig­

keitsgrenzen ausgeübt ',"'erden kbnnw. ErlelChii?rung'::n der Anspruchsberech­

tigung würden insbe~o'~ ')'c:fS im Sozia]yerSlC11erUJ;if,!'oe!'eic h eine nicht tragbm"e 

Belastung des Staatsf;a'.l":lalts \"erun.ac t'll.. 

kamrner (hte:';''':l( . 

Rechtslage zur Tc:-l 

für eine Ratifikatio::l:, ~}1t: .~;sterre [C' 

gestalteten ÜbereinkuHur;un, GäS begTün ,'<'ianlL:~'n \lOn Gruppen von 

Arbeitnehmern und Gf?nngiugigkpitsgTl'nZ(1)j, all denen 'T('ilzeitarbeitnehrnel' in 

den Schutz einzubezi.e~le!; :::ind, zu1aßt.Auc!1 .im SlI1ne einer weltweiten An­

näherung der Standards für w1selbständig Beschäftigte auf möglichst hohem 

Niveau würde alles fur eine Ratifikation sprechen. 

Dok.Name: 55214_3.iAbt.5a, La 

III-84 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 3 von 25

www.parlament.gv.at



4 

In den eingelangten Äußerungen der Ämter der Landesregierungen wurden 

keine Bedenken gegen eine Ratifikation vorgebracht, gleichzeitig jedoch darauf 

hingewiesen, daß die Beamtendienstrechte der Länder (und des Bundes) keine 

Teilzeitarbeit vorsehen und diese nur in begründeten Ausnahmefällen zulassen. 

Die nachstehende Gegenüberstellung mit der österreichischen Rechtslage zeigt, 

daß die Forderungen des Übereinkommens erfüllt erscheinen, sofern von den in 

den Artikeln 3 und 8 vorgesehenen Möglichkeiten der Ausnahme von be­

stimmten Gruppen von Arbeitnehmern Gebrauch gemacht wird; den Vor­

schlägen der Empfehlung ist nur zum Teil Rechnung getragen. 

Eine Ratifikation des Übereinkommens kommt aber derzeit nicht in Betracht, 

da die auf EU-Ebene seit längerer Zeit beratene Richtlinie die Teilzeitarbeit 

betreffend noch nicht beschlossen werden konnte und die lAO-Übereinkommen 

generell die Kündigungsmöglichkeit eines ratifizierten LTbereinkommens vor Ab­

lauf von 10 Jahren ausschließen. 
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Das L'bereinkoIl)men 

Artikel 1 des Übereinkommens enthält Definitionen der Begriffe "Teilzeitarbeit­

nehmer" und "vergleichbarer Vollzeilarbeitnehmer' bei ausdrücklicher Nichter­

fassung von Arbeitnehmern mit Kurzarbeit. 

Demnach gilt als Teilzeitarbeitnehmer ein Arbeitnehmer, dessen wöchentliche 

oder im Durchschnitt einer bestimmten Beschäftigungszeit berechnete Normal­

arbeitszeit geringer ist als jene eines Vollzeitarbeitnehmers mit gleichem Be­

schäftigungsverhältnis und gleichartiger Arbeit oder Beruf im gleichen Betrieb, 

Unternehmen oder Wirtschaftszweig. 

Gemäß § 19 c Abs. 1 Arbeitszeitgesetz (AZG), BGBL Nr. 461/1969 liegt Teil­

zeitarbeit vor, wenn die vereinbarte Wochenarbeitszeit die gesetzliche Normal­

arbeitszeit oder eine durch Normen der kollektiven Rechtsgestaltung festgelegte 

kürzere Normalarbeitszeit im Durchschnitt unterschreitet. Eine gleichartige 

Regelung enthält § 10 a Abs. 1 Landarbeitsgesetz 1984 (LAG), BGBL Nr. 287. 

Diese Definition der Teilzeitarbeit ist mit der Begriffsbestimmung des Teilzeit­

arbeitnehmers nach dem Übereinkommen vereinbar. 

Im Bereich des öffentlichen Dienstes enthält das Vetragsbedienstetengesetz 
1948, BGBL Nr. 86 keine Definition der Teilzeitarbeit, läßt jedoch eine solche im 

Sinne des Übereinkommens zu. Das Dienstverhältnis der Beamten ist gemäß 

Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 (BDG 1979), BGEL Nr. 333 grundsätzlich auf 

Vollzeitbeschäftigung ausgelegt. Eine Teilzeitbeschäftigung ist nur in be­

stimmten Fiillün und nur im Ausmaß der halben regelmäßigen Wochendienst­

zeit zulässig. Dies widel'spricht Art. 1 des Übert~inkommens. Derzeit ist aller­

dings eine ~o\'el1e zum BDG 1~79 in Vurbereitung, durch die erweiterte Mög­

lichkeiten einer Teilzeitbesch:iftigung für Bean~le geschaffen werden sollen. 

Artikel 2 des Übereinkommens sieht vor, daß gUnstigere Bestimmungen für 

Teilzeitarbeitnehmer aufgrund anderer lAO-Übereinkommen nicht berührt 

werden. 

Artikel 3 Absatz 1 des Übereinkommens eröffnet die Möglichkeit, von seinem 

Geltungsbereich besondere Gruppen von Arbeitnehmern oder Betrieben, bei 

denen die Anwendung des Übereinkommens besondere Probleme von erheb-
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licher Bedeutung aufwerfen würde, nach Anhörung der Interessenvertretungen 

der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer auszunehmen. Nach Absatz 2 hat der -----
Ratifikant in seinen Eerichten über die Durchführung des Übereinkommens die 

Ausnahmen immer wieder darzulegen und zu begründen. 

Diese Ausnahmenmäglichkeit wäre aufgrund der gegebenen österreichischen 

Rechtslage insbesondere für folgende Gruppen von A..rbeitnehmern in Anspruch 

zu nehmen: 

* Öffentlich-rechtlich Bedienstete (Bearntf'J 

Sowohl das Beamtendienstrecht des Bundes als auch der Länder läßt Teil­

zeitarbeit nur als Herabsetzung der Wochendienstzeit auf die Hälfte in be­

stimmten Fällen und nur für eine begrenzte Anzahl von Jahren zu. Dies steht 

in Widerspruch zu Artikel 1, der Teilzeitarbeit weiter definiert und auch zu 

Artikel 9, der Maßnahmen zur Erleichterung des Zugangs zur Teilzeitarbeit 

fordert. 

* Medienmitarbeiter 

Das Journalistengesetz, StGEl. Nr. 88/1920 gilt für angestellte Medienmit­

arbeiter nur dann, wenn sie ihre Tätigkeit nicht bloß als Nebenbeschäftigung 

ausüben. 
Das Angestelltengesetz, BGEL Nr. 292/1921 ist auf Medienmitarbeiter nur 

dann anzuwenden, wenn das Arbeitsverhältnis ihre Tätigkeit hauptsächlich 
in Anspruch nimmt (nach der Judikatur mehr als 20 Stunden wöchentlich). 

* Bühnenmit~lieder 
Bühnenmitglieder sind vom Schauspielergesetz, BGBL Nr. 441/1922 nur 

dann erfaßt, \"/enn sie von der Enverbstätigkeit hauptsächlich in i\nspruch 

genommen werden. 

~: Lehrlzngr 

Teilzeitarbeit kann mit Lehrlingen gemäß dem Berufsausbildwlgsgesetz, 

BGBL Nr. 142/1969 nur im Ausmaß \'on vier l\lonaten pro Ausbildungsjahr 

und dabei nur aus in der Person des Lehrlings hegenden Gründen mit der 

Rechtsfolge einer Anrechnung auf die Lehrzeit vereinbart werden. 

Artikel 4 des Übereinkommens sieht Maßnahmen zur Gleichbehandlung von 

Teilzeitarbeitnehmern in den Bereichen Vereinigungsrecht, Recht zu Kollektiv­

verhandlungen und Recht als Arbeitnehmervertreter tätig zu sein Oit. a), 
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Arbeitsschutz (lit. b) und Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf Oit. c) 

vor. 

Gemäß Art. 11 Abs. 1 der von Österreich ratifizierten Menschenrechtskon­

vention, BGBl. NI'. 210/1958 haben alle Menschen das Recht, sich frei mit 

anderen zusammenzuschließen, einschließlich des Rechts, zum Schutz ihrer 

Intcl'Pssen Gewerkschaften zu bilden und diesen beizutreten. 

Diese Bestimmung bildet die verfassungsgesetzliche Grundlage der Koalitions­

freiheit der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber und gewährt zudem ein subjek­

ti\"e~ Recht zur Bildung kollektiver Zusammenschlüsse. 

Art. 12 des östernüchischen Staatsgrundgesetzes über die allgemeinen Rechte 

der St aat sbürger, RGBl. NI'. 147/1867 stellt eine weitere diesbezügliche Rege­

lung im Verfassungsrang dar. 

Daneben bestehen auch einfachgesetzliche Regelungen, wie beispielsweise das 

VereinSETesetz E)51, BGBl. NI'. 233, welches die Bildung kollektiver Zusammen­

schlüs . ..,e l:rmäglicht. 

Das Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG), BGBL NI'. 24/1974 gilt für den Bereich 

der gewerblichen "Virtschaft und geht von einern einheitlichen Arbeitnehmer­
begriff aus. 

Gemäß der Legaldefinition des § 36 Abs. 1 sind Arbeitnehmer alle im Rahmen 
eines Betriebes beschäftigten Personen einschließlich der Lehrlinge und der 

Heimarbeiter ohne Unterschied des Alters. 

Die in § 36 Abs. 2 ArbVG taxativ aufgezählten Ausnahmen umfassen zwar 

jeweils beslimmle Gruppen von Arbeitnehmern, die Gruppe der leilzeit­

beschäftisrten Arbeitnehmer ist jedoch davon nicht erfaßt. 

§ 53 ArhVG, der die Wählbarkeitsvoraussetzungen für den Betriebsrat regelt, 

nimmt teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer nicht aus. 

Für den Bereich der Land- und Forstwirtschaft enthält das LAG inhaltsgleiche 

Regelungen. 

Tellzeitheschäftigte Arbeitnehmer genießen also hinsichtlich des Rechts, als 

Arbeitllehmervertreter tätig zu sein, die gleichen Rechte wie Vollzeitarbeit­

nehmer. 

Gleiche.:'; gil[ fur das Recht. zu Kollektivverhandlungen, sovv'eit damit (auch) die 

bNriehllChL' Ebene angesprochen ist. 

III-84 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 7 von 25

www.parlament.gv.at



8 

In bezug auf den Arbeitsschutz gemäß lit. b wird bei den Arbeitnehmerschutz­

vorschriften nicht hinsichtlich des Ausmaßes der Arbeitszeit differenziert. 

Sofern eine Person unter den Arbeitnehmerbegriff des ArbeitnehmerInnen­

schutzgesetzes (ASchG), BGBl. Nr. 450/1994 fällt (das sind alle Personen, die im 

Rahmen eines Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhältnisses tätig sind), gelten 

die Arbeitnelunerschutzbestimmungen in vollem Umfang. 

Im Bereich der Land-Wld Forstwirtschaft unterscheidet das LAG beim Arbeit­

nehmerschutz ebenfalls nicht nach der Arbeitszeit. Ebensowenig das Bundes­

bediensteten-Schutzgesetz, BGBl. Nr. 164/1977, das auch für Vertragsbe­

dienstete des Bundes gilt. 

Auch in dem in lit, c;: vorgesehenen Punkt der Diskriminierung in Beschäftigung 

Wld Beruf ist im österreichischen Recht ausreichender Schutz für Teilzeit­

arbeitnehmer gegeben. § 19 c Abs. 6 AZG bzw. § 10 a Abs. 6 LAG normieren ein 

Benacht ei i igungsverbot \' on Teilzeitarbeitnehmern gegen über Vollzeitarbei t­

Ilehmern. !\'ur so;.'hliche Gründe können eine unterschiedliche Behandlung 

HilJ .... U'}niidl der \'erml'idung diskriminierender Effekte in Beschäftigung und 

B"ruf triilt das Bunde::;gf.2setz über die Gleichbehandlung von Mann und Frau 

irr:; AdJci: skben ~GB(;! 13GBl. :\1'1', 108/] 979 die Regelung des Verbotes von 

direkter \llld ir:dirckter DIskriminierung aufgrund des Geschlechtes bei der 

BegTÜnGUng von .A,rbeitsverhältnissen, der Entgeltfestsetzung, der Gewährung 

von Sozialleistungen, bei Aus- und \Veiterbildungsmaßnahmen, bei der Been­

digWlg von Arbeitsverhältnissen; ebenso sind diskriminierende Auswirkungen 

aufgrund der Arbeitsbedingungen verboten. 

Als Diskriminierung ist jede benachteiligende Differenzierung, die ohne sach­

liche Ht'chtfertigung vorgenommen wird, zu qualifizieren. 

§ 2 Abs, 2 GBG sieht vor, daß bezüglich betrieblicher Einstufungsregelungen 

und N armen der kollektiven Rechtsgestaltung bei der Regelung der Entloh­

nungskriterien der Grundsatz des gleichen Entgelts für gleiche Arbeit oder für 

eine A.l'beit, die als gleichwertig anerkannt wird, zur Anwendung gelangen muß. 

Das G BG kennt keine Differenzierung des Anwendungsbereiches, sondern 

gelangt sowohl auf Vollzeit- wie auf Teilzeitarbeitnehmer uneingeschränkt zur 

Anwendung. 

=~rtikt~J_5 des LTbereinkoP'lJ11enS verlangt Maßnahmen zur Sicherstellung eines 

anteilIg gleichen GnlT'dent.::-elts fiit' Tpil?~itprheit11ehm;:'r, 
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Schon durch das Diskriminierungsverbot des § 19 c Abs. 6 AZG bzw. § 10 a Abs. 

6 LAG ist eine sachlich nicht gerechtfertigte, ungleiche Behandlung in Öster­

reich nicht erlaubt und es wird daher dem Gebot djeses Artikels entsprochen. 

Entgelte werden in Österreich regelmäßig durch Kollektivverträge festgesetzt. 

Teilzeitbeschäftigte werden ihrem Beschäftigungsausmaß entsprechend bezahlt. 

Weiters sind die Kollektivvertragspartner im Rahmen der mittelbaren \Virkung 

der Grundrechte gehalten, Kollektivverträge 'entsprechend dem Gleichheits­

grundsatz zu gestalten, d.h. unsachliche Differenzierungen zu vermeiden. 

Teilzeitbeschäftigten Vertragsbediensteten sichert § 21 VEG den ihrer l\rbeits­

zeit entsprechenden Teil des Monatsentgelts eines Vollbeschäftigten. 

Artikel f) des Übereinkomnlens fordert eine Anpassung der auf einer Beschäf­

tigung beruhenden gesetzlichen Systeme' dpr Sozialen Sicherheit im Hinblick 

auf gleichwertige Bedingungen fur Teilzeitarbeitnehmer, die im Verhältnis zur 

Arbeitszeit, zu den Beiträgen, zum Verdienst oder durch andere innerstaat­

lichen Methoden festgesetzt werden können. 

Das österreichische gesetzliche System der Sozialen Sicherheit sieht keine 

Benachteiligung der Teilzeitarbeitnehmer gegenüber den Vollzeitarbeitnehmern 

vor. 

Artikel 7 des Übereinkommens sieht für Teilzeitarbeitnehmer gleichwertige 

Bedingungen in den Bereichen Mutterschutz, Beendigung des Arbeitsverhält­

nisses, bezahlter Jahresw'laub und bezahlte Feiertage sowie krankheitsbedingte 

Abwesenheit vom Arbeitsplatz vor, wobei Geldleistwlgen im Verhältnis zur Ar­

beitszeit oder zum Verdienst festgesetzt werden können. 

Nach den einschlägigen österreichischen Rechtsvorschriften sind in den in 

diesem Artikel angeführten Bereichen Teilzeitarbeitnehmer mit vergleichbaren 

Vollzeitarbeitnehmern unter Berücksichtigwlg der Ausführungen bei Artikel 8 

über die Kündigungsfristen gleichgestellt. 

Artikel 8 Ansatz 1 des lTbereic.kommens ermöglicht für jene Teilzeitarbeit­

nehme!', deren Arbeitszeit oder \' crdienst betimmte Schwellcmverie unter­

schreitet, eine AuslJahme au:;; allen ge:-:ctzlichen SystenH'n der Sozialen Siche1'-
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heit (außer in bezug auf Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten) sowie von allen 

Maßnahmen in den Bereichen gem. Art. 7 (ausgenommen solche des Mutter­

schutzes außerhalb der gesetzlichen Systeme der Sozialen Sicherheit). Gemäß 

Absatz 2 müssen diese Schwellenwerte so niedrig sein, daß nicht ein unange­

messen hoher Prozentsatz der Teilzeitarbeitnehmer ausgeschlossen wird. Nach 

Absatz 3 ist der Ratifikant zur regelmäßigen Überprüfung der Schwellenwerte 

verpflichtet und hat in den Berichten über die Durchführung des Übereinkom­

mens die geltenden Schwellenwerte und die Grunde dafür anzugeben sowie 

mitzuteilen, ob die Ausdehnung des Schutzes auf die ausgenommenen Arbeit­

nehmer erwogen wird. Absatz 4 sieht die Anhörung der maßgebenden Verbände 

der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zur Festsetzung, Überprüfung oder 

Änderung der Schwellenwerte vor. 

Dieser Bestimmung über Schwellenwerte entspricht das österreichische System 

der Geringfugigkeitsgrenze. Gemäß § 5 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz 

(ASVG), BGBL Nr. 189/1955 lillterliegen Arbeitnehmer, deren monatliches 

Entgelt 1997 S 3.740,-- nicht übersteigt, nicht der Vollversicherungspflicht. 

Diese Arbeitnehmer sind nicht kranken- und pensionsversichert, sie unterliegen 

jedoch der Unfallversicherung. 

Geringfügig beschäftigte Arbeitnehmerinnen erhalten - mangels Kranken­

versicherung - keine Leistungen aus dem Versicherungsfall der Mutterschaft 

und damit auch kein Wochengeld. Auch diese Fälle sind dill'eh die Ausnahme­
regelung gedeckt. .A..rbeitsrechtlich sind jedoch teilzeitbeschäftigte schwangere 

Arbeitnehmerinnen und stillende Arbeitnehmerinnen hinsichtlich Beschäf­

tigungsverbote, Kündigungs- und Enl1assungsschutz sowie Stillpausen den 

Vollzeitbeschäftigten gleichge~tellt. 

Seit dem 1.1.1993 sind die zeitlichen Mindestgrenzen für die Anwendung des 

Angestelltengesetzes, Gutsöngestelltengesetzes und des Arbeiter-Abfertigungs­
gesetzes entfallen. Beibehalt;:n \',:urde die Mindestgrenze von ein Fünftel des 

4,3fachen der wöchentlichen Normalarbeitszeit bezogen auf den Monat jedoch 

für die Anwendung der günstigeren (längeren) Kündigungsfristen im An­
gestellten- und Gutsangestelltengesetz. Da die Ausnahmeregelung des Art. 8 

nicht nur auf die Höhe des Entgelts, sondern auch auf die Arbeitszeit abstellt, 

ist auch diese Regelung mit dem Übereinkommen vereinbar. 

Was den angemessenen Prozentsatz der ausgeschlossenen Teilzeitarbeitnehmer 

betrifft, so betrug im Jahr 1996 die Anzahl der geringfügig Beschäftigten ca. 

143.600, ds. 4 % aller Beschäftigten (rund 2,974.000). Eine Sonderauswertung 
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des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger zum 
1.7.1996 ergab, daß 57 % der geringfügig Beschäftigten zusätzliche ver­
sicherungspflichtige Einkommen bezogen; lediglich 44 % waren nur geringfügig 
beschäftigt und hatten kein zusätzliches eigenes Versicherungsverhältnis. 
Frühere Studien haben aber gezeigt, daß ein erheblicher Teil dieser Personen­
gruppen diese Beschäftigungsform nur vorübergehend ausübt, z.B. neben einem 
Studium. Im übrigen sind diese Personen zumindest zum Teil als Angehörige in 
der Krankenversicherung geschützt. 

Die geforderte regelmäßige Überprüfung der Schwellenwerte ist durch die 
Bestimmung des § 5 Abs. 2 ASVG, wonach die Geringfügigkeitsgrenzen ab 
Beginn jedes Beitragsjahres mit der jeweiligen Aufwertungszahl zu verviel­
fachen sind, gewährleistet. 
Auch das zeitliche Ausmaß im Angestelltengesetz, das in Relation zur Normal­
arbeitszeit festgelegt ist, ändert sich je nach Festsetzung (Reduzierung) der 
Normalarbeitszeit. 

Die vorgesehene Anhörung der Verbände der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer 
zu die Schwellenwerte betreffenden Maßnahmen ist durch die gesetzlich vor­
gesehene Mitwirkung der Sozialpartner im Bereich der Sozialversicherung 
sichergestellt. 

Artikel 9 Absatz 1 des Übereinkommens fordert bei Wahrung des in den Art. 4 
bis 7 vorgesehenen Schutzes Maßnahmen zur Erleichterung des Zugangs zu 
produktiver und frei gewählter Teilzeitarbeit, die den Bedürfnissen der Arbeit­
nehmer und Arbeitgeber entspricht. Nach Absatz 2 haben diese Maßnahmen zu 

umfassen die Überpüfung von Gesetzen und Vorschriften, die Teilzeitarbeit 
verhindern oder davon abhalten (lit. a), die Heranziehung der Arbeitsyer­
mittlungsdienste zur Feststellung und Bekanntmachung von Teilzeitatbeits­
möglichkeiten (lit. b) und in der Beschäftigungspolitik die besondere Berück­
sichtigung bestimmter Gruppen (lit. c). In Absatz 3 werden weiters Unter­
suchungen und Informationen darüber angeregt, inwieweit Teilzeitarbeit den 
wirtschaftlichen und sozialen Zielen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer 
gerecht wird. 

Maßnahmen einer leichteren Zugänglichkeit sind (wenn auch nur für befristete 
Zeit) lediglich in § 15 c Mutterschutzgesetz 1979, BGBL Nr. 221 und § 8 Eltern­
Karenzurlaubsgesetz, BGBL Nr. 651/1989 normiert. Danach können die Eltern 
allein, abwechselnd oder zugleich die Herabsetzung der Arbeitszeit (im Höchst­
fall bis zum 4. Geburtstag des Kindes) verlangen. Grundsätzlich ist diese Teil-
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zeitarbeit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu vereinbaren. Der Dienst­

nehmerin wird im Falle der Verweigerung der Teilzeitarbeit durch den Dienst­

geber ein Klagerecht eingeräumt, da der Dienstgeber das Verlangen auf Teil­

zeitbeschäftigung nur aus sachlich gerechtfertigten Gründen verweigern darf. 

Auch das LAG enthält in den §§ 26 g und 105 a entsprechende Bestimmungen. 

Der in Abs. 2 lit. a vorgesehenen Überprüfung von Rechtsvorschriften wurde 

durch den Entfall der Mindestgrenzen für die Anwendung des Angestellten­

gesetzes, Gutsangestelltengesetzes, BGBL Nr. 538/1923 und Arbeiter-Abfer­

tigungsgesetzes, BGBL Nr. 107/1975 sowie auch durch die Gleichbehandlungs­

pflicht für Teilzeitbeschäftigte - auch hinsichtlich Kollektivvertragsregelungen -

im AZG bereits Rechnung getragen. Auch für teilzeitbeschäftigte Hausgehilfen 

sind nunmehr alle Schutzbestimmungen des Hausgehilfen- und Hausan­

gestelltengesetzes, BGBL Nr. 235/1962 anzuwenden. 

Aus den in lit. bund c vorgeschriebenen Maßnahmen ist keine Notwendigkeit zu 

. gesetzlichen Veränderungen gegeben. 

Das Arbeitsmarktservice erleichtert den Zugang zur Teilzeitarbeit durch das 

Feststellen und die Bekanntmachung von Teilzeitstellen. Im Zuge der Betriebs­

betreuung und Akquisition werden den Betriebsbetreuern des Arbeitsmarkt­

service im Rahmen der Vermittlungstätigkeit bzw. in Form von Betriebsbe­

suchen Teiheitstellen gemeldet. Alle gemeldeten Stellen und Teilzeitstellen sind 

über das Computernelzwerk des Arbeitsmarktservice jederzeit abrufbar. 

Intm'esSlcrte können sich uber das aktuelle Angebot an Teilzeitstellen mittels 

SA.:'vlS( )MAT (Selbstbedienungscomputer in den regionalen Geschäftsstellen des 

Arbeibmurktser;ice, den .l3crufsinformationszcntren uncl den Jobcenters), regio­

nalen Stelll'111isten, Arlx'itsmarktanzeigern und saisonellen Stellenanzeigern 

Den angeregten Untersuchungen über Teilzeitarbeit ist Österreich bereits 1994 

nachgekommen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat eine 

statistische Datenanalyse "Teilzeitbeschäftigung in Österreich 1974-1990" 

herausgegeben, die periodisch aktualisiert wird. 

Artikel 10 des Übereinkommens verlangt gegebenenfalls Maßnahmen zur 

Gewährleistung der Freiwilligkeit einer Versetzung von Vollzeit- zu Teilzeit­

arbeit oder umgekehrt. 

Das Ausmaß der individuellen Arbeitsverpflichtung und jede Änderung sind 

jedenfalls zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu vereinbaren (§ 19 c Abs. 2 
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AZG bzw. § 10 a Abs. 2 LAG). Eine Versetzung von Vollzeit- zu Teilzeitarbeit 

oder umgekehrt gegen den Willen des Arbeitnehmers ist daher - außer bei der 

vom Übereinkommen ohnehin ausgenommenen Kurzarbeit - nicht möglich. 

Artikel 11 des Übereinkommens sieht verschiedene Möglichkeiten für die inner­

staatliche Durchführung der Bestimmungen des Übereinkommens vor. Im Falle 

der Gesetzgebung sind die Verbände der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer 

vorher anzuhören. 

Die geforderte Anhörung der Interessenvertretungen ist insofern gegeben, als 

ilmen generell im Rahmen des Begutachtungsverfahrens Gelegenheit geboten 

wird, zu Gesetzes- und Verordnungsentwürfen Ste1lung zu nehmen. 

Die Artikel 12 bis 19 des Übereinkommens enthalten lediglich die a1len 

tJbereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation gemeinsamen 

Schlußbestimmwlgen. 
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Die Empfehlung 

Hinsichtlich des Wortlautes der Empfehlung wird auf den angeschlossenen 

amtlichen Text verwiesen. Da für Empfehlungen der Internationalen Arbeits­

konferenz ein Ratifikationsverfahren nicht vorgesehen ist, wird nachstehend 

lediglich aufgezeigt, inwieweit einzelne Vorschläge bereits erfüllt sind. 

In diesem Zusammenhang ist jedoch darauf zu verweisen, daß eine Reihe von 

Anregungen der Empfehlwlg sich unmittelbar an die Arbeitgeber richtet. 

Zu Absatz 2: 

Auf die Ausführwlgen zu Artikel 1 des 'Übereinkommens wird verwiesen. 

Zu Absatz 4: 

Im Rahmen des allgemeinen Informations- und Beratungsrechtes des Betriebs­

rates (§§ 91 und 92 ArbVG) ist dieser auch über eine Maßnahme wie die 

Einführung oder Au~weitung von Teilzeitarbeit zu informieren und mit ihm 

darüber zu beraten. 

Führt eine solche Maßnalune zu einer gravierenden Änderung der Betriebs­

bzw. Arbeitsorganisation, so greift § 109 ArbVG ein, der - unter bestimmten 

Voraussetzungen - auch den Abschluß einer (erzwingbaren) Betriebsverein­

barung zuläßt. 

Zu Absatz 5: 

Mit Inkrafttreten des EWR 0.1.1994) ist auch § 2 Arbeitsvertragsrechts-Anpas­

sungsgesetz, BGBL Nr. 459/1993 in Kraft getreten, der vorsieht, daß jeder 

Arbeitnehmer über die wesentlichen Rechte und Pflichten aus dem Arbeits­

verhältnis und die Arbeitsbedingungen schriftlich zu informieren ist. 

Das LAG sieht in § 7 gleiches vor. 

Zu Absatz 6 lit. bund d: 

Diesen Anregungen wird durch die Bestimmungen über die Ausgleichszulage 

(§§ 292 ff ASVG) sowie dadurch entsprochen, daß die Regelungen des öster­

reichischen Systems der Sozialen Sicherheit zu keiner Benachteiligung von 

Teilzeitarbeitnehmenl führen. 

Zu Absatz 9: 

Nach § 19 a ASVG ist vorgesehen, daß Dienstnehmer, die die Geringfügigkeits­

grenze nach § 5 Abs. 2 ASVG durch Zl_'~2.!'~-rr.e!"~"?chnuIlg der Verdienste aus 
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mehreren Beschäftigungen überschreiten, freiwillig der gesetzlichen Kranken­

und Pensionsversicherung beitreten können. 

Zu den Absätzen 10, 11, 14 und 15: 

Eine Übereinstimmung mit diesen Empfehlungen ist insoweit gegeben, als 

Teilzeitarbeitnehmern solche Leistungen nur aus sachlich gerechtfertigten 

Gründen reduziert oder verweigert werden dürfen (§ 19 c Abs. 6 AZG, § 10 a 

Abs. G LAG), 

Zu Absatz 12: -------

Ausmaß und Lage del' Teilzeitarbeit sowie ihre Änderung sind gemäß § 19 c Abs. 

2 AZG bZ\v. § 10 Cl Abs. 2 LAG von beiden Vertragsparteien gTWldsätzlich frei zu 

vereinbaren. Auch irn Falle der Festsetzung der Lage der Teilzeitarbeit durch 

Betriebsvereinbarung werden die Interessen der Arbeitgeber Wld der Arbeit­

nehmer durch den gewählten Vertreter entsprechend gewahrt. 

Eine einseitige Anderung der Lage der Arbeitszeit Wld des Ausmaßes (Mehr­

arbeit) kann vom Arbeitgeber nur unter den in § 19 c Abs. 3 Wld 4 AZG bzw. 

§ 10 a Abs. 3 und 4 LAG angeführten Voraussetzwlgen angeordnet werden. 

Die Vergütung des Überschreitens der vereinbarten Arbeitszeit ist grundsätz­

lich ebenfalls zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer frei zu vereinbaren. Auch 

einzelne Kollektivverträge enthalten Mehrarbeitszuschläge. 

Zu Absatz 16: 

Bestimmungen, die zu anteilsmäßig höheren Beiträgen für Teilzeitarbeitnehmer 

führen, existieren im österreichischen gesetzlichen System der Sozialen Sicher­

heit nicbt. Gemäß § 238 ASVG sind bei der Pensionsberechnung die 180 

höchsten monatlichen Gesamtbeitragsgrundlagen zu berücksichtigen. 

Zu Absalz 20: 

Auf die Ausführungen zu Artikel 9 Absatz 1 des Übereinkommens wird 
verwies(>l1, 

1m Bereich des öffentlichen Dienstes können Bundesbeamte aus Anlaß der 

Geburt l!i::es Kindes gemäß Mutterschutzgesetz bnv. Eltern-Karenzurlaubs­

gesetz ()lie!" ~;emüJ3 BDG 1979 zur Pflege naher Angehöriger Teilzeitbeschäf­

tig:J.ng m Anspruch nehmen, wobei Dauer und Ausmaß gesetzlich festgelegt 

sind, 

III-84 der Beilagen XX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 15 von 25

www.parlament.gv.at



16 

Zu Absatz 21: 

Sofern in den Bestimmungen des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes Schlüssel­

zahlen enthalten sind (z.B. für die Verpflichtung zur Einführung der Präventiv­

dienste, bei Regelungen über sanitäre EinrichtWlgen) wird nicht auf die Arbeits­

zeit der jeweiligen Arbeitnehmer abgestellt; Teilzeitarbeitnehmer zählen als 

Vollzeitarbeitnehmer. 

Die Bundesregierung ~at in der SitzWlg des Ministerrates vom .d[.!?t.~·.(.!..f ):1 
den Bericht über das Ubereinkommen Nr. 175 und die Empfehlung Nr. 182 zur 

Kenntnis genommen und beschlossen, die beteiligten Bundesminister sowie die 

Landesregierungen einzuladen, bei künftigen Maßnahmen auf dem gegenständ­

lichen Rechtsgebiet die Bestimmungen, Vorschläge und Anregungen der beiden 

Instrumente soweit wie möglich zu berücksichtigen Wld den angeschlossenen 

Bericht dem Nationalrat zur Kenntnisnahme vorzulegen. 

Die Bundesregierung stellt daher den 

An t rag, 

der Nationalrat möge den Bericht über das Übereinkommen (Nr. 175) über die 

Teilzeitarbeit und die Empfehlung (Nr. 182) betreffend denselben Gegenstand 

zur Kenntnis zu nehmen. 
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INTERNA TIONALE ARBEITSKONFERENZ 

Übereinkommen 175 

ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE TEILZEITARBEIT 

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation, 
die vom Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes nach Genf einberufen 

wurde und am 7. Juni 1994 zu ihrer einundachtzigsten Tagung zusammen­
getreten ist, 

verweist auf die Bedeutung der Bestimmungen des Übereinkommens über die 
Gleichheit des Entgelts, 1951, des Überein~.ommens über die Diskriminierung 
(Beschäftigung und Beruf), 1958, und des Ubereinkommens und der Empfeh­
lung über Arbeitnehmer mit Familienpflichten, 1981, für Teilzeitarbeitnehmer, 

verweist auf die Bedeutung des Übereinkommens über Beschäftigungsförderung 
und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit, 1988, und der Empfehlung betreffend 
die Beschäftigungspolitik (ergänzende Bestimmungen), 1984, für diese Arbeit­
nehmer, 

anerkennt die Bedeutung der produktiven und frei gewählten Beschäftigung für 
alle Arbeitnehmer, die wirtschaftliche Bedeutung der Teilzeitarbeit, die Not­
wendigkeit, daß die Beschäftigungspolitik der Rolle der Teilzeitarbeit bei der 
Förderung zusätzlicher Beschäftigungsmöglichkeiten Rechnung trägt, und die 
Notwendigkeit, den Schutz der Teilzeitarbeitnehmer in den Bereichen des 
Zugangs zur Beschäftigung, der Arbeitsbedingungen und der Sozialen Sicher­
heit zu gewährleisten, 

hat beschlossen, verschiedene Anträge anzunehmen betreffend die Teilzeitarbeit, 
eine Frage, die den vierten Gegenstand ihrer Tagesordnung bildet, und 

dabei bestimmt, daß diese Anträge die Form eines internationalen Überein­
kommens erhalten sollen. 

Die Konferenz nimmt heute, am 24. Juni 1994, das folgende Übereinkommen an, 
das als Übereinkommen über die Teilzeitarbeit, 1994, bezeichnet wird. 

Artikel 1 

Im Sinne dieses Übereinkommens 
a) bedeutet der Ausdruck "Teilzeitarbeitnehmer" einen Arbeitnehmer, dessen Nor­

malarbeitszeit geringer ist als diejenige vergleichbarer Vollzeitarbeitnehmer; 
b) kann die in Unterabsatz a) genannte Normalarbeitszeit wöchentlich oder im 

Durchschnitt einer bestimmten Beschäftigungszeit berechnet werden; 
c) bezieht sich der Ausdruck "vergleichbarer Vollzeitarbeitnehmer" auf einen 

Vollzeitarbeitnehmer, der: 
i) die gleiche Art von Beschäftigungsverhältnis hat; 

ii) eine gleichartige oder ähnliche Arbeit verrichtet oder einen gleichartigen oder 
ähnlichen Beruf ausübt; und 

iii) im gleichen Betrieb oder, wenn es in diesem Betrieb keinen vergleichbaren 
Vollzeitarbeitnehmer gibt, im gleichen Unternehmen oder, wenn es in diesem 
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Unternehmen keinen vergleichbaren Vollzeitarbeitnehmer gibt, im gleichen 
Wirtschaftszweig beschäftigt ist 

wie der betreffende Teilzeitarbeitnehmer; 
d) werden Vollzeitarbeitnehmer, die von Teilarbeitslosigkeit betroffen sind, d.h. von 

einer kollektiven und vorübergehenden Verkürzung ihrer Normalarbeitszeit aus 
wirtschaftlichen, technischen oder strukturellen Gründen, nicht als Teilzeit­
arbeitnehmer angesehen. 

Artikel 2 

Dieses Übereinkommen berührt nicht günstigere Bestimmungen, die aufgrund 
anderer internationaler Arbeitsübereinkommen für Teilzeitarbeitnehmer gelten. 

Artikel 3 

1. Dieses Übereinkommen gilt für alle Teilzeitarbeitnehmer, mit der Maßgabe, daß 
ein Mitglied nach Anhörung der in Betracht kommenden repräsentativen Verbände 
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer besondere Gruppen von Arbeitnehmern oder 
Betrieben ganz oder teilweise aus seinem Geltungsbereich ausnehmen kann, wenn 
seine Anwendung auf diese Gruppen besondere Probleme von erheblicher Bedeutung 
aufwerfen würde. 

2. Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat und das die im vor­
stehenden Absatz gebotene Möglichkeit für sich in Anspruch nimmt, hat in seinen 
Berichten über die Durchführung des Übereinkommens nach Artikel 22 der Verfas­
sung der Internationalen Arbeitsorganisation die besonderen Gruppen von Arbeitneh­
mern oder Betrieben, die auf diese Weise ausgenommen worden sind, sowie die 
Gründe, weshalb diese Ausnahme als eIforderlich erachtet worden ist oder noch 
erachtet wird, anzugeben. 

Artikel 4 

Es sind Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, daß Teilzeitarbeitnehmer den 
gleichen Schutz wie vergleichbare Vollzeitarbeitnehmer erhalten in bezug auf: 
a) das Vereinigungsrecht. das Recht zu Kollektivverhandlungen und das Recht, als 

Arbeitnehmervertreter tätig zu sein; 
b) den Arbeitsschutz; 
c) die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf. 

Artikel 5 

Es sind der innerstaatlichen Gesetzgebung und Praxis ent.sprechende Maßnahmen 
zu treffen, um sicherzustellen, daß Teilzeitarbeitnehmer nicht allein deshalb, weil sie 
teilzeitbeschäftigt sind, ein Grundentgelt erhalten, das, anteilig auf Stunden-, Lei­
stungs- oder Akkordbasis berechnet, niedriger ist als das nach der gleichen Methode 
berechnete Grundentgelt eines vergleichbaren Vollzeitarbeitnehmers. 

Artikel 6 

Die gesetzlichen Systeme der Sozialen Sicherheit, die auf einer Beschäftigung 
.beruhen, sind so anzupassen, daß Teilzeitarbeitnehrner in den Genuß von Bedingun-. 
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gen kommen, die denen vergleichbarer Vollzeitarbeitnehmer gleichwertig sind; diese 
Bedingungen können 1m Verhältnis zur Arbeitszeit, zu den Beiträgen oder zum 
Verdienst oder durch andere der innerstaatlichen Gesetzgebung oder Praxis entspre­
chende Methoden festgesetzt werden. 

Artikel 7 

Es sind Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, daß Teilzeitarbeitnehmer in 
den folgenden Bereichen in den Genuß von Bedingungen kommen, die denen ver­
gleichbarer Vollzeitarbeitnehmer gleichwertig sind: 
a) Mutterschutz; 
b) Beendigung des Arbeitsverhältnisses; 
c) bezahlter lahresurlaub und bezahlte Feiertage; und 
d) krankheitsbedingte Abwesenheit vom Arbeitsplatz, 
mit der Maßgabe, daß Geldleistungen im Verhältnis zur Arbeitszeit oder zum Ver­
dienst festgesetzt werden können. 

Artikel 8 

l. Ein Mitglied kann Teilzeitarbeitnehmer, deren Arbeitszeit oder Verdienst be­
stimmte Schwellenwerte unterschreitet, ausnehmen: 
a) vom Geltungsbereich aller in Artikel 6 erwähnten gesetzlichen Systeme der So­

zialen Sicherheit, außer in bezug auf Leistungen bei Arbeitsunfällen und Berufs­
krankheiten; 

b) vom Geltungsbereich aller Maßnahmen in den durch Artikel 7 erfaßten Bereichen, 
außer in bezug auf andere Maßnahmen des Mutterschutzes als solche, die in 
gesetzlichen Systemen der Sozialen Sicherheit vorgesehen sind. 
2. Die in Absatz 1 erwähnten Schwellenwerte müssen so niedrig sein, daß nicht 

ein unangemessen ho her Prozentsatz der Teilzeitarbeitnehmer ausgeschlossen wird. 
3. Ein Mitglied .. das die in Absatz 1 vorgesehene Möglichkeit für sich in Anspruch 

nimmt, hat: 
a) die gel:endcn Schwellen werte in regelmäßigen Zeitabständen zu überprüfen; 
b) in seinen Berichten über die Durchführung des Übereinkommens nach Artikel 22 

der Verfassur.g der Internationalen Arbeitsorganisation die geltenden Schwellen­
werte und die Gründe dafür anzugeben und mitzuteilen, ob die schrittweise Aus­
dehl1Ung des Schutzes auf die ausgenommenen Arbeitnehmer erwogen wird. 
4. Die maßgebenden Verbände der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sind zur 

Festsetzung, Überprüfung und Änderung der in diesem Artikel erwähnten Schwel­
lenwerte anzuhören. 

Artikel 9 

1. Es sind Maßnahmen zu treffen, um den Zugang zu produktiver und frei gewähl­
ter Teilzeitarbeit zu erleichtern, die den Bedürfnissen sowohl der Arbeitgeber als auch 
der Arbeitnehmer entspricht, vorausgesetzt, daß der in den Artikeln 4 bis 7 erwälmte 
Schutz gewährleistet ist. 

2. Diese Maßnahmen haben zu umfassen: 
a) die Überprüfung von Gesetzen und Vorschriften, die die Inanspruchnahme 

oder Annahme von Teilzeitarbeit verhindern oder davon abhalten können; 
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h) die Heranziehung der Arbeitsvennitt)ungsdienste, soweit solche bestehen, zur 
Feststellung und Bekanntmachung von Möglichkeiten für Teilzeitarbeit im Rah­
men ihrer Infonnations- und Vennittlungstätigkeiten; 

c) in der Beschäftigungspolitik eine besondere Beachtung der Bedürfnisse und 
Wünsche bestimmter Gruppen wie der Arbeitslosen, der Arbeitnehmer mit Fami­
lienpf1ichten, der älteren Arbeitnehmer, der Arbeitnehmer mit Behinderungen und 
der Arbeitnehmer, die an einer Bildungs- oder Ausbildungsmaßnahme teilnehmen. 
3. Diese Maßnahmen können auch Untersuchungen und die Verbreitung von 

Infonnationen darüber umfassen, inwieweit Teilzeitarbeit den wirtschaftlichen und 
sozialen Zielen der ArbeItgeber und der Arbeitnehmer gerecht wird. 

Artikel 10 

Gegebenenfalls sind Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, daß ~ie Ver­
setzung von Vollzeit- zu Teilzeitarbeit oder umgekehrt freiwillig erfolgt, in Uberein­
stimmung mit der innerstaatlichen Gesetzgebung und Praxis. 

ArTikel 11 

Die Bestimmungen dieses Übereinkommens sind durch die Gesetzgebung durch­
zuführen, soweit sie nicht durch Gesamtarbeitsverträge oder auf eine andere der 
innerstaatlichen Praxis entsprechende Weise durchgeführt werden. Die maßgebenden 
Verbände der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sind vor der Annahme einer solchen 
Gesetzgebung anzuhören. 

Artikel 12 

Die fönnlichen Ratifikationen dieses Übereinkommens sind dem Generaldirektor 
des Internationalen Arbeitsamtes zur Eintragung mitzuteilen. 

Artikel 13 

1. Dieses Übereinkommen bindet nur diejenigen Mitglieder der Internationalen 
Arbeitsorganisation, deren Ratifikation durch den Generaldirektor eingetragen ist. 

2. Es tritt, zwölf Monate nachdem die Ratifikationen zweier Mitglieder durch den 
Generaldirektor eingetragen worden sind, in Kraft. 

3. In der Folge tritt dieses Übereinkommen für jedes Mitglied zwölf Monate nach 
der Eintragung seiner Ratifikation in Kraft. 

Artikel 14 

1. Jedes i'vIitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat, kann es nach Ablauf 
von zetIn Jahren seit seinem erstmaligen lnkrafttreten durch förmliche Mitteilung an 
den Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes kündigen. Die Kündigung wird 
von diesem eingetragen. Sie wird erst ein Jahr nach der Eintragung wirksam. 

2. Jedes 11iiglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat und binnen eines 
Jahres nach Ablauf der in Absatz 1 genannten zehn Jahre von dem in diesem Arti­
kel vorgesehenen Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht, bleibt für weitere zehn 
Jahre gebunden. In der Folge kann es dieses Übereinkommen jeweils nach Ablauf 
von zehn Jahren nach Maßgabe dieses Artikels kündigen. 
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Anikel J 5 

1. Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes gibt allen Mitgliedem der 
Internationalen Arbeitsorganisation Kenntnis von der Eintragung aller Ratifikationen 
und Kündii2um:en, die ihm von den Mit9:liedem der Organisation mitgeteilt werden. 

........ ..... '- L.- ~ 

2. Der Generaldirektor wird die Mitglieder der Organisation, wenn er ihnen von 
der Eintragung der zweiten Ratifikation, die ihm mitgeteilt wird, Kenntnis gibt, auf 
den Zeitpunkt aufmerksam machen, zu dem dieses Ubereinkommen in Kraft tritt. 

Artikel 1 Ö 

Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes übennittelt dem Generalse­
kretär der Vereinten Nationen zur Eintragung nach Artikel 102 der Charta der Ver­
einten Nationen vollständige Auskünfte über alle von ihm nach Maßgabe der vor­
ausgehenden Artikel eingetragenen Ratifikationen und Kündigungen. 

Artikel 17 

Der Verwaltungsrat des Intemationalen Arbeitsamtes erstattet der Allgemeinen 
Konferenz, wann immer er es für nötig erachtet, einen Bericht über die Durchführung 
dieses Übereinkommens und prüft, ob die Frage seiner gänzlichen oder teil weisen 
Neufassung auf die Tagesordnung der Konferenz gesetzt werden soll. 

Artikel 18 

.. 1. Nimmt die Konferenz ein neues Übereinkommen an, weIches ßas vorliegende 
Ubereinkommen ganz oder teilweise neufaßt, und sieht das neue Ubereinkommen 
nichts anderes vor, so gilt folgendes: 
a) Die Ratifikation des neugefaßten Übereinkommens durch ein Mitglied hat unge­

achtet des Artikels 14 ohne weiteres die Wirkung einer sofortigen Kündigung des 
vorliegenden Übereinkommens, sofern das neugefaßte Übereinkommen in Kraft 
getreten ist. 

b) Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des neugefaßten Übereinkommens an kann das 
vorliegende Übereinkommen von den Mitgliedern nicht mehr ratifiziert werden. 
2. In jedem Fall bleibt das vorliegende Übereinkommen nach Fonn und Inhalt für 

diejenigen Mitglieder in Kraft, die dieses, nicht jedoch das neugefaßte Überein­
kommen ratifizicn haben. 

Artikel 19 

Der französische und der englische \Vonlaut dieses Übereinkommens sind m 
gleicher V/eise verbindlich. 
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INTERNATIONALE ARBEITS KONFERENZ 

Empfehlung 182 

EMPFEHLUNG BETREFFEND DIE TEILZEITARBEIT 

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation, 
die vom Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes nach Genf einberufen 

wurde und am 7. Juni 1994 zu ihrer einundachtzigsten Tagung zusammen­
getreten ist, 

hat beschlossen, verschiedene Anträge anzunehmen betreffend die Teilzeitarbeit, 
eine Frage, die den vierten Gegenstand ihrer Tagesordnung bildet, und 

dabei bestimmt, daß diese Anträge die Fonn einer Empfehlung zur Ergänzung des 
Übereinkommens über die Teilzeitarbeit, 1994, erhalten sollen. 

Die Konferenz nimmt heute, am 24. Juni 1994, die folgende Empfehlung an, die 
als Empfehlung betreffend die Teilzeitarbeit, 1994, bezeichnet wird. 
.. 1. Die Bestimmungen dieser Empfehlung sollten in VerbinduI?-ß mit denen des 
Ubereinkommens über die Teilzeitarbeit, 1994 (im folgenden "das Ubereinkommen" 
genannt), berücksichtigt werden. 

2. Im Sinne dieser Empfehlung 
a) bedeutet der Ausdruck "Teilzeitarbeitnehmer" einen Arbeitnehmer, dessen Nor­

malarbeitszeit geringer ist als diejenige vergleichbarer Vollzeitarbeitnehmer; 
b) kann die in Buchstabe a) genannte Nonnalarbeitszeit wöchentlich oder im Durch­

schnitt einer bestirrunten Beschäftigungszeit berechnet werden; 
c) bezieht sich der Ausdruck "vergleichbarer Vollzeitarbeitnehmer" auf einen 

Vollzeitarbeitnehmer, der: 
i) die gleiche Art von Beschäftigungsverhältnis hat; 

ii) eine gleichartige oder ähnliche Arbeit verrichtet oder einen gleichartigen oder 
ähnlichen Beruf ausübt; und 

iü) im gleichen Betrieb oder, wenn es in diesem Betrieb keinen vergleichbaren 
Vollzeitarbeitnehmer gibt, im gleichen Unternehmen oder, wenn es in diesem 
Unternehmen keinen vergleichbaren Vollzeitarbeitnehmer gibt, im gleichen 
Wirtschaftszweig beschäftigt ist 

wie der betreffende Teilzeitarbeitnehmer; 
d) werden Vollzeitarbeitnehmer, die von Teilarbeitslosigkeit betroffen sind, d.h. von 

einer kollektiven und vorübergehenden Verkürzung ihrer Nonnalarbeitszeit aus 
wirtschaftlichen, technischen oder strukturellen Gründen, nicht als Teilzeit­
arbeitnehmer angesehen. 
3. Diese Empfehlung gilt für alle Teilzeitarbeitnehmer . .... 
4. In Übereinstimmung mit der innerstaatlichen Gesetzgebung und Praxis sollten 

die Arbeitgeber die Vertreter der betreffenden Arbeitnehmer zur Einführung oder 
Ausweitung von Teilzeitarbeit in großem Ausmaß, zu den für eine solche Arbeit 
geltenden Regeln und Verfahren und zu den in Frage kommenden Schutz- und 
Förderungsmaßnahmen anhören. 

5. Die Teilzeitarbeitnehmer sollten über ihre besonderen Beschäftigungsbedingun­
gen schriftlich oder auf eine andere der innerstaatlichen Gesetzgebung und Praxis 
entsprechende Weise unterrichtet werden. 
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6. Die gemäß Artikel 6 des Übereinkommens vorzunehmenden Anpassungen der 
auf einer Beschäftigung beruhenden gesetzlichen Systeme der Sozialen Sicherheit 
sollten darauf abzielen: 
a) gegebenenfalls die Verdienst- oder Arbeitszeitschwellen, die die Voraussetzung 

für den Schutz durch diese Systeme bilden, schrittweise herabzusetzen; 
b) den Teilzeitarbeitnehrnern gegebenenfalls die vorgesehenen Mindest- oder 

Pauschalleistungen zu gewähren, insbesondere die Leistungen bei Alter, bei In­
validität und bei Mutterschaft sowie die Familienbeihilfen; 

c) grundsätzlich anzuerkennen, daß Teilzeitarbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis 
beendet ist oder ruht und die nur eine Teilzeitbeschäftigung suchen, die Voraus­
setzung der Arbeitsbereitschaft erfüllen, die für die Gewährung von Leistungen 
bei Arbeitslosigkeit verlangt wird; 

d) das Risiko zu mindern, daß Teilzeitarbeitnehmer durch Systeme benachteiligt 
werden, die: 
i) den Anspruch auf Leistungen von einer Wartezeit abhängig machen, aus­

gedrückt in Beitrags-, Versicherungs- oder Beschäftigungszeiten während 
eines bestimmten Bezugszeitraums; oder 

ii) die Höhe der Leistungen unter Berücksichtigung sowohl des Durchschnitts des 
früheren Verdienstes als auch der Dauer der Beitrags-, Versicherungs- oder 
Beschäftigungszeiten festsetzen. 

7. (1) Gegebenenfalls sollten die Schwellenwerte, die die Voraussetzung für den 
Schutz durch private berufliche Systeme bilden, welche die gesetzlichen Systeme der 
Sozialen Sicherheit ergänzen oder ersetzen, schrittweise herabgesetzt werden, damit 
Teilzeitarbeitnehmer so umfassend wie möglich geschützt werden können. 

(2) Teilzeitarbeitnehmer sollten durch solche Systeme unter Bedingungen ge­
schützt werden, die denen vergleichbarer Vollzeitarbeitnehmer gleichwertig sind. 
Diese Bedingungen können gegebenenfalls im Verhältnis zur Arbeitszeit, zu den 
Beiträgen oder zum Verdienst festgesetzt werden. 

8. (1) Geg~.benenfalls sollten Arbeitszeit- oder Verdienstschwellen, die gemäß 
Artikel 8 des Ubereinkommens in den in dessen Artikel 7 erwähnten Bereichen als 
Voraussetzung festgelegt worden sind, schrittweise herabgesetzt werden. 

(2) Die als Voraussetzung für den Schutz in den in Artikel 7 des Übereinkommens 
erwähnten Bereichen erforderlichen Zeiten der Tätigkeit sollten für Teilzeitarbeitneh­
mer nicht länger sein als für vergleichbare Vollzeitarbeitnehmer. 

9. Wenn Teilzeitarbeitnehmer mehr als eine Tätigkeit ausüben, sollten ihre Ge­
samtarbeitszeit, ihre Gesamtbeiträge oder ihr Gesamtverdienst berücksichtigt werden, 
um zu bestimmen, ob sie die Schwellenvoraussetzungen der auf einer Beschäftigung 
beruhenden gesetzlichen Systeme der Sozialen Sicherheit erfüllen. 

10 .. Teilzeitarbeitnehmern sollten auf gleichberechtigter Grundlage die zusätzlich 
zum Grundentgelt gewährten finanziellen Leistungen zugute kommen, die vergleich­
bare Vollzeitarbeitnehmer erhalten. 

11. Es sollten alle geeigneten Maßnahmen getroffen werden, um sicherzustellen, 
daß Teilzeitarbeitnehmer soweit wie praktisch möglich auf gleichberechtigter Grund­
lage Zugang zu den Sozialeinrichtungen und Sozialdiensten des betreffenden Betriebs 
haben; diese Einrichtungen und Dienste sollten, soweit möglich, an die Bedürfnisse 
der Teilzeitarbeitnehmer angepaßt werden. 

12. (1) Bei der Festlegung der Zahl und der Einteilung der Arbeitsstunden der 
Teilzeitarbeitnehmer sollten sowohl die Interessen des Arbeitnehmers als auch die 
Erfordernisse des Betriebs berücksichtigt werden. 
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(2) Soweit möglich, sollten Änderungen und das Überschreiten lkrvcreinb,U1en 
Arbeitszeit Beschränkungen unterliegen und vorher bekanntgcgebt.::n v,::rclt.?n. 

(3) Das System der Vergütung bei Ü~erschreiten der vereinbarten Arbeitszeit 
sollte Gegenstand von Verhandlungen in Ubereinstimmung mit der innerstaatlichen 
Gesetzgebung und Praxis sein. 

13. In Übereinstimmung mit der innerstaatlichen Gesetzgebung und Prax 1S sollten 
Teilzeitarbeitnehmer auf gleichberechtigter Grundlage, und soweit wie möglich unter 
gleichwertigen Bedingungen, Zugang zu allen den vergleichbaren Vollzeitarbeitneh­
mern gewährten Arten des Urlaubs haben, insbesondere zu bezahltem Bildungsurlaub, 
Eltern .... urlaub und Urlaub im Krankheitsfall eines Kindes oder eines andere~n unmit­
telbaren Familienangehörigen eines Arbeitnehmers. 

14. In bezug auf die Planung des lahresurlaubs und die Einteilung zur Arbeit an 
den üblichen Ruhetagen und an Feiertagen sollten für die Teilzeitarbeitnehmer ge­
gebenenfalls die gleichen Vorschriften gelten wie für die vergleichbaren Vollzeit­
arbeitnehmer. 

15. Gegebenenfalls sollten Maßnahmen getroffen werden, um spe:z.ifisd:e Hinder­
nisse zu beseitigen, die Teilzeitarbeitnehmern den Zugang zur AustlldllTlg, zu bemf­
lichen Aufstiegsmöglichkeiten und zur beruflichen Mobilität crscll\\ erCll. 

16. Die Bestimmungen der auf einer Beschäftigung beruhende:! gesetzlichen 
Systeme der Sozialen Sicherheit, die von der Inanspruchna.hme odn i\.nnahme von 
Teilzeita.rbeit abhalten können, sollten angepaßt werden, insbesGnckr::)olchc, die: 
a) zu anteilrnäßig höheren Beiträgen für TeilzeitarbeitnehI1ler führCli, t'~s sLi l:;~nn, daß 

diese durch entsprechende anteilmäßig höhere Leistungen gereclJLfenip ~;1I1d; 

h) die Leistungen bei Arbeitslosigkeit für arbeitslose ArbeitnehmcT, die v (,:-überge­
hend eine Teilzeitarbeit annehmen, olme triftigen Grund erhcb!icl~ \'::nnindern; 

c) bei der Berechnung der Leistungen bei Alter dem vennjndlT~:_'n einkommen 
aufgrund von Teilzeitarbeit, die ausschließlich während des lCHr:.nlni~ vor dem 
Eintritt in dc:n Ruhestand verrichtet wird, übennäßigc Bt:(L~UlU[1:; hcimc's~;ei1. 
17. Die Arbeitgeber sollten Maßnahmen zur Erleichterung cks lUg31U.~.~ zur Tcil-

zeitarbeit auf allen Ebenen des Unternehmens in Erwägung L;chl'i1 , ~l'i"~~)encnfalls 
einschließlich Fach- und Führungspositionen. 

18. (1) Gegebenenfalls sollten die Arbeitgeber folgendes bcr(ickc,ichllg::'ll. 
a) \Vünsche von Arbeitnehmern nach Versetzung von Vollzeit- zu '1 ,:iL~,.:ilarbl:lt, die 

im Unternehmen verfügbar wird; und 
b) \Vünsche von Arbeitnehmern nach Versetzung von Teilzeit· zu \Olllc:iL3.rbcil. die 

im Unternehmen verfügbar wird. 
(2) Die Arbeitgeber sollten die Arbeitnehmer rechtzeitig über verfugbarc: 'r~~ilzeit­

und Vollzeitarbeitsplätze im Betrieb informieren, um die Versetzung von Vollzeit­
zu Teilzeitarbeit oder umgekehrt zu erleichtern, 

19. Die Weigerung eines Arbeitnehmers, sich von Vollzeit - zu TeilzciU1.rheit oder 
umgekehrt versetzen zu lassen, sollte allein keinen triftigen Grund für die Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses darstellen, unbeschadet der Möglichkeit, Arbeitsverhältnisse 
in Übereinstimmung mit der innerstaatlichen Gesetzgebung und Praxis aus anderen 
Gründen, wie sie sich aus den betrieblichen Erfordernissen des betreffenden Betriebs 
ergeben können, zu beenden, 

20. Wenn es die innerstaatlichen oder betrieblichen Verhältnisse QeSl:ltten, sollte ,,-, ' 

es einem Arbeitnehmer ermöglicht werden, sich in gerechtfenigten .Fällen, z.B. 
Schwangerschaft oder Notwendigkeit der Betreuung eines Kleinkinds eder eines 
behinderten oder kranken unmittelbaren Familienangehörigen, zu einer feit zeitarbeit 
versetzen zu lassen und später zur Vollzeitarbeit zurückzukehren, 
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21. Wenn die den Arbeitgebern auferlegten Verpflichtungen von der Anzahl der 
von ihnen beschäftigten Arbeitnehmer abhängen, sollten Teilzeitarbeilnehmer \vie 
Vollzeitarbeitnehmer zählen. Indessen können Teilzeitarbeitnehmer gegebenenfalls 
im Verhältnis zu ihrer Arbeitszeit gezählt werden, mit der Maßgabe, daß sie in den 
Fällen, in denen solche Verpflichumgen den in Artikel 4 des Übereinkommens vor­
gesehenen Schutz betreffen, wie Vollzeitarbeitnehmer zählen sollten. 

22. Es sollten Informationen über die für die Teilzeitarbeit geltenden Schutz­
maßnahmen und über die praktischen VorkehfLlngen für verschiedene Formen der 
Teilzeitarbeit verbreitet werden. 
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